
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/3/22 92/13/0025
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1995

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §296;

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 296 BAO erö8net keine Möglichkeit zur Erlassung von Gewerbesteuerbescheiden, wenn sich

der in den Einkommensteuerbescheiden ausgewiesene Gewinn nicht geändert hat.

Schlagworte

Anrechnung von Dienstzeiten vor Eintritt in den Bundesdienst
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